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Gesetz

vom 3. November 2006

zur Änderung des Gesetzes
über die direkten Kantonssteuern

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 2. Oktober 2006;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 6. Mai 2000 über die direkten Kantonssteuern (DStG; SGF
631.1) wird wie folgt geändert:

Art. 21 Artikelüberschrift

Erträge aus beweglichem Vermögen
a) Grundsatz

Art. 21a (neu) b) Besondere Fälle
1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von Artikel 21 Abs. 1
Bst. c gilt auch:

a) der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens 20 %
am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen
einer anderen natürlichen oder einer juristischen Person, soweit in-
nert fünf Jahren nach dem Verkauf, unter Mitwirkung des Verkäu-
fers, nicht betriebsnotwendige Substanz ausgeschüttet wird, die im
Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und handelsrechtlich aus-
schüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn innert fünf
Jahren mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam ver-
kaufen oder Beteiligungen von insgesamt mindestens 20 % ver-
kauft werden; ausgeschüttete Substanz wird beim Verkäufer gege-
benenfalls im Verfahren nach den Artikeln 192 Abs. 1, 193 und 194
nachträglich besteuert;

Inkrafttreten:

..............................
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b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens
5 % am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermö-
gen einer Personenunternehmung oder einer juristischen Person, an
welcher der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu
mindestens 50 % am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft er-
haltene Gegenleistung den Nennwert der übertragenen Beteiligung
übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die
Übertragung gemeinsam vornehmen.

2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Bst. a liegt vor, wenn der Verkäu-
fer weiss oder wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung
des Kaufpreises Mittel entnommen und nicht wieder zugeführt werden.

Art. 34 Abs. 1 Bst. d und i

[1 Von den Einkünften werden abgezogen:]

d) die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen,
Prämien und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung und an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;

i) aufgehoben

Art. 34a (neu) Freiwillige Leistungen

Von den Einkünften abgezogen werden auch die freiwilligen Leistungen
von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristische Personen mit
Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemein-
nützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, wenn diese Leis-
tungen im Steuerjahr mindestens 100 Franken erreichen und insgesamt
20 % der um die Aufwendungen (Art. 27–34) verminderten Einkünfte
nicht übersteigen. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind entsprechende
freiwillige Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren An-
stalten. Besteht ein erhebliches öffentliches Interesse, so kann der
Staatsrat einen höheren Abzug bewilligen; sein Entscheid ist endgültig.

Art. 36 Abs. 1 Bst. f und h

Aufgehoben

Art. 97 Abs. 1 Bst. g, 1. Satz

Betrifft nur den französischen Text.
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Art. 101 Abs. 1 Bst. c

[1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:]

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten
bis zu 20 % des Reingewinns an juristische Personen mit Sitz in der
Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützi-
gen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, sowie an Bund, Kan-
tone, Gemeinden und deren Anstalten. Besteht ein erhebliches öf-
fentliches Interesse, so kann der Staatsrat einen höheren Abzug
bewilligen; sein Entscheid ist endgültig;

Art. 150 Abs. 4
4 Die vom Gesetz oder durch die Behörde bestimmten Fristen stehen
während den Gerichtsferien nach Artikel 30 des Gesetzes vom 23. Mai
1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) nicht still.

Art. 2

Der Staatsrat setzt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.

Der Präsident: Die Generalsekretärin:

A. ACKERMANN M. ENGHEBEN
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